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Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen 
 
 

Staubemissionen, die durch Tätigkeiten im Zusammenhang mit Baustellen entstehen kön-
nen, sind sowohl durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei 
den eingesetzten Maschinen und Arbeitsprozessen als auch durch organisatorische Maß-
nahmen bei Betriebsabläufen so weit als möglich zu begrenzen. Dabei ist neben der Umge-
bungsnutzung der Baustelle auch deren Betriebszeitraum zu berücksichtigen.  
 
Die im Folgenden aufgeführten Anforderungen zur Staubminderung sind – soweit zutreffend 
– beim jeweiligen Baustellenbetrieb zu berücksichtigen.  
 
Anforderungen zur Minderung anderer Schadstoffe, zum Lärmschutz oder sonstigem Gefah-
ren- und Arbeitsschutz werden gesondert beauflagt. 
 
 
Anforderungen an mechanische Arbeitsprozesse 
 
Auf Baustellen sind die durch Punktquellen (Fassadenreinigung) oder diffuse Quellen (Ein-
satz von Maschinen und Geräten, Transporte auf Baupisten, Erdarbeiten, Materialgewin-
nung, -aufbereitung, -umschlag, Windverwehungen usw.) bedingten Stäube und Aerosole 
durch entsprechende Maßnahmen an der Quelle zu reduzieren. Insbesondere bei stauben-
den Tätigkeiten (Schleifen, Fräsen, Bohren, Strahlen, Behauen, Spitzen, Abbauen, Brechen, 
Mahlen, Schütten, Abwerfen, Trennen, Sieben, Be-/Entladen, Greifen, Wischen, Transportie-
ren) sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

• Kein Abblasen von angefallenen Stäuben;  
Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von 
Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig. Daher sind Ablage-
rungen zu vermeiden.  
Unvermeidbare Staubablagerungen sind mit Feucht- oder Nassverfahren nach dem 
Stand der Technik oder mit saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter 
Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. 

• Staubbindung durch Feuchthalten des Materials z.B. mittels gesteuerter Wasserbe-
düsung. 

• Bauschutttransport und Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhöhen, kleinen Aus-
trittsgeschwindigkeiten und geschlossenen oder abgedeckten Auffangbehältern (auch 
bei Fahrzeugen) verwenden.  
Sind größere Höhen nicht vermeidbar, sind Fallrohre, abgedeckte Schuttrutschen 
usw. einzusetzen. Rohrschlüsse sind mit Manschetten staubdicht zu verbinden. 

• Unterlassen des Abwerfens von Abrissgut aus Entkernungs- und Innenausbaumaß-
nahmen (Balken, Türen, Leichtbauelemente usw.) sowie Transport und Ablagerung 
dieser Materialien per Hand oder mit Hilfe von Bauaufzügen.  

• Abbruch-/Rückbauobjekte möglichst großstückig mit geeigneter Staubbindung (z.B. 
Benetzung) zerlegen. Zerkleinern auf externen, gering belasteten Lagerplätzen vor-
nehmen. 

• Einplanung des Gerüstes und staubmindernde Abdeckungen bei Abbruchmaßnah-
men.  

• Vollständige Kapselung von Förderbändern. 
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• Bei großflächigen Rückbauarbeiten, Abbrüchen und Sprengungen von Großobjekten, 
welche eine Abkapslung (Einhausung des Bauwerks) nicht ermöglichen, ist eine ge-
eignete alternative Staubbindung, wie intensive Benetzung oder Wasservorhang, vor-
zusehen. 

 
 
Anforderungen an Geräte und Maschinen  
 

• Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte zu ver-
wenden. Dies sind z.B. Geräte mit  

- Emissionsraten nach dem Stand der Technik 
- Absaugung an Arbeitsöffnungen, Entstehungs- und Austrittsstellen 
- gekapselten Staubquellen 
- Verkleidungen 
- Staubbindung durch Benetzung oder Wasserführung 

• Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren am Einsatzort sind im Plangebiet, sofern 
möglich, mit Partikelfilter-Systemen auszustatten. 

• Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur mechanischen Bearbei-
tung von Baustoffen (wie z.B. Trennscheiben, Schleifmaschinen), sind staubmindern-
de Maßnahmen (wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu tref-
fen.  

• Offene Materialübergaben sind zu vermeiden. 

• Die Laufzeiten der Maschinen sind zu optimieren, Leerlauf ist zu vermeiden. Abschal-
ten der Motoren der zum Be- und  Entladen wartenden Fahrzeuge, soweit dies be-
triebsbedingt möglich ist. 

• Prüfen, ob Maschinen und Geräte unter Unterdruck betrieben werden können. 
 
 
Anforderungen an Bauausführung und organisatorische Maßnahmen 
 
Für die Andienung bzw. Anlieferung der Baustellen bestehen, in Abhängigkeit der durch 
Umwelteinflüsse beaufschlagten Gebietsnutzungen, Regelungsmöglichkeiten, die in Abhän-
gigkeit des Baufortschritts und der betroffenen sensiblen Bereiche näher festgelegt werden 
können: 

• Anliefermodus /-organisation (z.B. lokale Pools) 

• Anlieferfahrzeuge (Tonnage, Nutzlast, lärm-/schadstoffarme Fahrzeuge) 

• Anlieferzeiten (individuell/allgemein) 

• Nutzung von Infrastrukturen 

• Abstellen von Fahrzeugen und Behältern 

• Definition von Liefer-Zeitfenstern (individuell/allgemein) 

• Verkehrsführung (weiträumig und kleinräumig), Zu- und Ausfahrten für die Baustel-
lenbereiche 

 
Das bedeutet eine vollständige Optimierung der Baustellenlogistik. Weiterhin sind folgen-
de Anforderungen zu berücksichtigen: 

• Lagerung von Materialien im Baustellenbereich vermeiden.  
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Wenn dies nicht möglich ist, sollen Abwehungen von staubförmigen Material durch 
Abdeckung, Befeuchtung oder Abschirmung begrenzt und Liegezeiten im Freien so 
weit wie möglich verkürzt werden. Dies gilt auch für Erdaushub. 

• Einrichtung von Lkw-Radwaschanlagen an den Ausfahrten von Baustraßen bzw. 
Baustellenbereichen in den öffentlichen Verkehrsraum. 

• Ausstattung der Baustraßen mit einem tragfähigen Asphaltbelag.  
Wenn dies nicht möglich ist, sind auf unbefestigten Pisten Stäube z.B. mit Druckfass 
oder Wasserberieselungsanlage geeignet zu binden. 

• Regelmäßige Reinigung der Baustraßen mit wirksamen Kehrmaschinen (ohne Auf-
wirbelung) oder durch Nassreinigungsverfahren. 

• Umgehende Instandsetzung von beschädigten Straßenoberflächen. 

• Überwachte Beschränkung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Baupisten 
auf beispielsweise 30 km/h. 

 
Die am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer oder eine von ihnen be-
auftragte geeignete Stelle wie z.B. der Baustellenkoordinator für Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz gemäß der Baustellenverordnung) sind verantwortlich für die korrekte Umset-
zung der in der Baugenehmigung, dem Leistungsverzeichnis und Werksvertrag festgelegten 
emissionsbegrenzenden Maßnahmen und sorgen für eine entsprechende Einweisung des 
eingesetzten Personals. Darüber hinaus verpflichten sich  Bauherr  bzw. dessen Beauftragte, 
die im Plangebiet tätig werden, einen engen Kontakt zu den Immissionsschutzbehörden zu 
halten (telefon. Erreichbarkeit während des Baustellenbetriebs). 
 
Neben diesen anlagenbezogenen Maßnahmen muss eine Überwachung von Baustellen si-
chergestellt werden. Hierzu werden die zuständigen Behörden neben der Information und 
Aufklärung der Bauherren zusätzliche Schwerpunktüberwachungen durchführen, um die 
Einhaltung des Standes der Technik zu überprüfen.  
 
Weitergehende Regelungen im Einzelfall und über die genannten Anforderungen hinausge-
hende Ansprüche können gestellt werden. 
 
 
 


